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hat das VerwaltungsgeriCnt Wiesbaden - 4. Kammer.~ .durch 

Voisitzenden Richter am VG Hartmann, 

Richtirin Klm, 
Rlohterin am VO Jakobi, 

·ehranamtncnen Rlcnter Herr Krassnig, 

ehranamtliehen Rl<»lte1 Hett Miteier. . 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 2016 für Reoht erkannt: 

1. sowen das Verfahren Obereinstlmmend fQr efledigt erklArt wotlClen ist, wird 

das Verfahren eingesteJH. . 

cer Bescheid der Beklagten vom 12.01.201D uncl clerWlderspruchabe

scheld der Beklagten vom 11.os.201& werden aufgehoben. 

2. Die Kosten des Verranrens hat die Beklagte zu i~en. 
3. Oas Urtell ist hlnslchtllch der Kosten vorläußg voDstreckbar. Die Ba klagte 

darf die %wan.gavonatreekung durch Slcherneit91eiatung ode'r Hinlerlegung in 

H6he der festnls•tz~nden Kosten ebwenden1 falls nicht der Kläger vor deF . 

VoHatreGkung 5k:hethelt in cle18alben Höhe leistet 

Tatbestand 

oer Kläger wendet sich oao&n aeine Hetanzienun(I als Erstattunospfllchtiger 1Qr Soziai.. 

leistun~n auf der Grundlage einer von Ihm abgegebenen ausfändenechtlicben Ver

pfllchtungaarkllru ng. · 

Am 01, 12.2014 gab der Kläger eine Verpflichtung$erklärung naoh & es Aufen1hG ab. 

Dies geschah unter Verwendung eines dafür amtfich vorgesehrlebenen bundeselnheitll· 

ohen i::ormulars. Hierin verpflichtete er sich gegenüber der Aua1anderDehöttJe der Be

klagten, für den Lebensunterhalt der F~mllie des Mannes seiner Schwester aufzukom-
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men. Die Famllfe besteht aus fünf syrischen Staa1sangehCrigen. Die Verprncmung~r

klirung umtasst.e ein ausgSfOlltes und vom K!Bger unterscf'lriebenes Formular, wonach . ' . 

Clfe VeJPfliGJ'ltungsctauer vom Beginn der voraussichtlichen VisumgQRigkeit bis zur Be· 
endlgune des Aufenthalts der genannten Ausländer oder bl~ zur· Erteilung eines Aufent~ 

haltstitalB ~ einem anderen Aufentnartazweek güftig sein some. Oie VerJ)rßchtungser

kliNng enthielt zudem die Bestimmung, dasa dte Gültigkeit für zwei Jahre ab Einreise 

beat~h1m sollte. 

Am 06.02~~5 rei9M die besagte Familie In die Bundesrepublik Oeuts~land ein. Alle 

. FamßienmJtgßeder erhielten Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 AufenthG und 

. stellten zudem Asylantrtge. Nachdem den FamlßenmitgJladem durch das Bunde~mt 

fllr Migration und FIOChtllnge die FIQchtlin~eigenaohaft :a:uerlu:lnnt worden wtr, erteilte 

die AuSllnderbehörde dar Beklagten Ihnen am· 01.07.2015 bZW. 04.oe.201e Aufent

haltaarlaubnisse nach § 25 Abs. 2 S. 1 All 1 Aufenthfl. Seit dem 15.1.D.2015 bezieht 

die Famßie Leistungen nach dem SGB II durch das kommunale JobCJenter der Beklag
ten. 

Mn Schreiben vom 24.11.2015 hörte das Jobcenter den Kliger zur erstattung der an . . 
die syrtsche FemlHe imZenraumvom 15.10.2015 bis 30.11.2015 erbrachten LeiStungen 

nacn dem :eo.tillgescrizbuoh Zweites Buch (SGB 11) In Höhe von Insgesamt 2.630,!59 

Euro an. Der Kläger habe sich gegenüber der Ausllnderbeh6rde verpfllchtut. die f(os.. 

ten furden Lebensunterhalt der Familie zu tragen. Gemäß§ 68 Abs. 1 SatZ 2 AUfent~ 
· sei c;ter Kläger daher ~ur Enrtattuog stmtfieher öffentllcher Mittel verpßiChtet, die für de.. 

ren L.ebemsunterhalt aufgewendet werden. 

Der Ktiger nahm im Rahmen der AnhOn.1'1; mit sctuaiben per Fa>e vom 07.12.2016.an 

das Jobcenter der Beklagten dahingehend Stenung. ·dass er nlctlt :zur Erstattu11g dar 

Leistungen verpflichtet seL Nach dar Formulierung In der Verpfllchtungsertcfän.ang be

trage dlo Dawar detVerpfRchtur.ig a'lOl'Yl Tag dervora1.1aaichtllohi:m Einreise IM ••. bis zur 

Beendigung des Aufenthalts des o.g. Ausländers/in oder blS zur Erteilung eines Aufant· 
·haltstitehs zu einem ßnderen Aufenthalt~weck". Vor11egend sei iOZWis~en etn Aut.ent

haltetitel zu einem anderen Zweck erteilt women. 
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Mit Leistungsbescheid von'I 12.01.2016 verpf]iehtete das Jobcenter den Kläger zur Er· 

stattung der an die Famtlle Im Zeitraum vom 15. ;o,2015 - 31.01".2016 erbrachten Leis.. 

tun.gen nacn aem SGB II In Höhe von 10.13S4A9 EUR. Zur B1'gl'Ondung·des Bescheides 
beza9 ·sich die Beklagte auf die wn dem Kläger gegenüber der Ausutncferbeht\rde ab

gagebene Varpflichtungaerklirung. 

Der zu erststtende Betrag setzt sich zusammen aus den der Familie Im Erststtung&Zeit

raum gewlhrten Leistungen zur Sicherung dM LebensunlerlläHs und fOr die Kosten d~r 

Unterkunft i.H.v. 5.712,49 Euro, l.ei&tungen :Zur Erstaustattung der Wahnung l.H~v. 

2.898,00 Euro sowie einem ~er Famßle gewährten Mletkäutlonsdartehen l.H.v. 2;226,00 

Euro. 

Den ~it anwaWichem Schreiben hiergegen am 29.01.2016 erhobene~ Widerspruch, mit 

dam der KIAger nochmals darauf hinwies. dass die Verpfllchtungserklärung gegen

stands!Oa sei, da e1ar sYri&Chen Famlne die F1Qchtlinasalgensol'la1t zuerkannt worden eei 

und sioh damit der Aufe~2'ltsa;weck geindert habe, wie11 das ':">bcen~r mn Wlder
ttpruchsbescheiCI vom 11.09 • .20,18 als unbegründet zurOck 1.1nd berief sich dabei auf Ihre 

AuefühNl'IO&n im Ausgangsbeacfleld. Eine voo· dem Kllger angenommene Änderung 
des Aufenthartszweoka. die zur Beendigung der Verpf'lchtung fllhre, sei nicht elngetre-

ten. Mit der Gewähnmg des Aufenthaltstitels nach § 25 AufenthG fQr l:ieteits Ober hu

manitä~ Aufnahmeprogramme nach § 23 Abs. 1 AurenttiG Zuflucht erhaltende syrische 

Bürgerkrl11gsf1Qchtßnge werde kein anderer Aufenthalttl~ wrwirkllcht. 

Am 01.04.2016 ·hat derKtflger vor dem sozlalgericht Wiesbaden Klage erhoben. 

Er ist der AUffassung, dass die Verpfllohtungserklän.ing gegenstandslos ge~orden sei. 

·-· lna~ndere habe sich der völkerrechUlche AUfenthansstatus geandett. Dia VerpfUC:h

tungserldlrung Destehe nur im· Rahrnen des Hessiscn~n Aurnahmeprog,ammes und 

nicht Jm FaUe der Z\,lerkennung der Plüchtllngsalgenschafl Mil: Schreiben an ~ie Be
klagte vom 01.08.2016 hat der Kläger die Verpt11Chtun91erlclirung nochmals ausdrüok

llch angefochten. · 

Mit Beschluss wm 13.04.2016 hat die 23. l<ammer des Sadalgerlchts Wiesbaden den 

Rechtsweg zu den SOZlalgerichten für unzulässig erklärt und den Rechtsstreit an das 
Verwaltungageticht Wiesbaden verwiesen. 
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Das Verwaltungsgerieht hat am 09.12.2016 mQndlloh zur Sache vemanclelt. In der 

mündliche'! vemancUung hat die Beklagte die mit den tdreltgegensländllchen Beschei

den gelte~ gemaehte Eretattungsfardarung in Höhe von 2.228,00 Euro, d.h. in HOhe 

des der syrischen Famlße gewährten Mietkautk>nsdartehens, aufgehoben. Die Betelfig

ten haben daraufhirl den RechtsAttait insowen tur &ttedi~ erklärt. 

Der Kllger beantragt im Ob~n. 

den Bescheid der Beklagten vom 12.01.2018 in Form des Widerspruohsbeachef

des vom 11.02.20·1a aufzuheben. 

Dia Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte l!lt der Auffassung, d~ eine Änderung des AufenthaltsZweckaa nicht ein

getreten sei. Die erteilten Aufentbaltaertaubnts;e nach § 25 Abs. 2 Au'fenthG beendeten 

nicht die vom KISger übernommene VerpfliChtung. Allein die Erteilung einer AUfent· 

naltseJlaubnis nach § 26 Abs. 2 AUfenthG lasse nicht den ROcksehlues ~. dass der In 

cler Verpflfchtungserkllrung In Bezug genommene A1.1Jen1hattszwaok duieh ainan ande

ren ersetzt weide. Der tatslchlich t:?estehende AufenthaltsZweok b~mme sich nioht 
nach der Ractrt.Qrundlage auf deren BasiS eine Aufenthaltser:Jaubnis erteBt werde. aas 
Bestehen eines beetlmrnten AufenthaltszweekB sei Tatbastendsvoraussetzung für die 

ErteilurJQ einer Aufenthaltserlaubnis. Darüber hlnaus bestehe unabhängig von dem Vor-

..._,,· liegen elnar Anderu~ des Aufentha~eckes die Verpff1Chtungsarkl&rung wegen der 

abgegebenen Erlclän.rng des Klägers ohnehin nur-für die Dauer von zwei Jahren. das 

heißt biS zum os.02.2011. Dia Verpntotrtungser1clärung des ~tigere aal nur so zu ver

stehena dass sich der Kliger verpflichtete, den Lebensunterhalt der Familie grundsätz

lfCI\ füt die Gesamtdauer, zumindest für die Dauer von zwei Jahren, zu tragen, und ~~r 

unabhängig von der Ausgestaltung ihres Aufenthaltsrechts. 

Wegen dea welleten Vorbringens der Beteiligten und der sonstigen Einzelheiten wird 
aUf den 1nna1t der Gerichtsakte und der belgezcgenen Behördenakte Bei.ug genorn~ 
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men, insbesondere raut die Begrondu~ der streitgegenstlndllchen Be.t1ohelde und auf 

Clfe Niederschrift Ober die mundlictte Verhandlung. 

E!ntacheidungsgdinc:u 

Soweit dfe Beteiligten In· der mOndllchen vemendlung vom 09.12.2016 das Verfahren in 

der Hauptsaehe Qberelnstlmmend ·fQr erledigt erklärt haben, ls1 es In entaprvehender 

Anwendung von § 92 Abs. 3 &rtz 1 VwGO einzustellen. 

Im Obrigan Ist die Klage zu.lässig unCI DegrQndet • 

D~ a~ Anfecntungsklage·s*8tthafte Klage Ist zulässig. 

· Insbesondere ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Das Sozialgettcht Wiesbaden ha1 

eich für unzustlndle erl(lärt und den Rechtsstreit du~h ~luss en cras VG Wiest. 

den verwiesen. Der Verwef9uogsbeschlusa Ist Im Obrlgen fQr das varwanungsgericht 

Wieabaden nach§ 17A Abs. 2 Gl/G hinsichtlich de& Rechteweges 1>1ndand. 

Die Klage ~1 auch begründet. . 

Der Erstattungsbescheld der AuAländerbehörtfe aer Beklagten vom 12.01.2016 in Ge

stalt des Widerspruchsbescheids vom 11.02.2016 iSt rechtswidrig und verletzt den Klä

ger rn seinen Redlten. Dia ee~gte nimmt den Kläger zu Unnaeht fQr die Leistungen In 

AMPNch, die sie an dlll syrisohen Famlllanmffglieder im leltraum vom .15.10..2015 bis 

s1~01:201e gewahrt hat. 

Als Rechtsgrundlage fOr die Eratattungsforcterung dar Beklagten kommt allein § 88 

Abs. 1 AufantllG In Betracht MaßgebHch für <He Beurtellttng der Rechtmll!sigkeit des 

Bescheids Ist ~le Vaniehrift In der Fassung vom 25,02.2008 (l;JOllfg vom 28.08..2007 bis 

OG.08 • .2018), da hferfQr vorUege.nci auf den Zeitpun.ld der letiten BehOrdenentscrteldung 

am 11.02.2016 abzustellen ist. 

Gemäß§ 06 ADS. 1 Sa'IZ 1 ALlfenthG hat, wer sich dar Ausländerbehörde oder einer 

Auslandsvertretung gegenüber verpßlchtet hat, die K08ten fOr den Lebensunterhalt ei

nes Ausländers zu tragen, sämtliohe ettentllchan· Mittel .zu erstatten, die für den Le

bensunterhalt dss Ausländers elnsohlleßDcb der Versorgung ml~ Wohnraum und der 
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Versorgung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftfgkeft aurgewendet werden, auoh 

soweit die Aurwendungan aUf einem gesetzllchen Anspruch des Ausländers beruhen. 

Eine Verpfllchtungaerklärung im Sinne des § 68 Abs. 1 Sau 1 AufenthG hat der Kläger 

am 01.12.2014 abgegeben. Diese Verpflehtungaerklirung iat 918 einseitige empfange„ 

bedQrttlge WiDenserklirung mit dem Zt1gang bei der seinerzeit zustlndigen Auslinder

behöide wirksam geworden. Sie genügt der In§ 68 A.bS. 2 Setz 1 AufenthG geferderten 

Sehl'iftform. 

Inhalt und Relohwei1e der vom Klager abgegebanen Verpfficht.Jngserklärung sln~ an

Mnd des Wortlauts und durch Auslegung anhand objeldlver Umstände %U ennltteln. 

Nach dem Wortmut der abgegebenen Erkrarung verpfUatrtete sich der Kliger zur Le
bensunterhaltssicherung •vom Tag der vorausstchtliCl1en Einraiee t>ig zur Beendigung 

de& AufenthaltS o.g. AU&llnders(ln oder bla %ur Erteilung etnee AafenthaltatHele zu ei

nem anderen Aufenthalts:cwack•. 

Die ·zur Erstattung festgesetzten Aufwendungen sind. unbestritten naeh dem fl'flheetan 

Anfan~ltpunkt des Varpfllchtungt~itraumes (Einreise am 06.02 • .2016) entstanden. 

· Der In der VerpfUchtungserklirung als erste Attemallve angegebene Schlusszeltpunkt 

der •eeenaigung des Aufenthalts• Ist mangels Ausreise der Famllie DIS heute niCht ein

getreten und damit auch nicht vor Beginn des vom angefochtenen Beacheicl nooh er~ 

fassten Ers1attungszeitraumes am 15.10 • .2016. ein den Verpflichtungszelttawn frOh2ei

tJg beendender Zeitl)Unkt ergib1 sich mögHcherweise aber aua der zweiten in der Ver„ 

pfllchtungserklärung formullerten Altematlve: • .„ bis ;zur Ertellung eines AufenthaHsti

teta· zu einem anderen AUfenthattszweck". Den syrtachen FamUlenmltglieclem sind im 

Juli bZW. August 2015 „ zeitlloh vor dem streltgegenetändlicl'lan Er5tattungszeitfaum. 
Aufentnaltstital nac::h § 2ö Abs. 2 AufenthG erteilt worden. nachdem sie 21.1vor selch 

nach§ 23 Abs. 1 AurenttiG innehatten. Ob hierin die 11El'teilung eines Aufanthmllatltels 

zu einem anderen Aufenthaltszweck" zu sehen ist. ist innerhalb der erstins1anzlichen 

verwaltungsgerichtllchen Rechtsprechung umstritten. 
Tellweiae wird insoweit vertreten, dass mit t1er Gewihtung des Aufemnall$tileb nach 

§ 25 Abs. 2 AufenthG fQr bereits über humanure Aufnahmeprogramm~ nach § 23 

Abs. 1 Aufe~G Zuflucht erhaltende syrische Sürgerkriegsflüchtlings kein anderer Auf. 

enthalts.zweck verwirklicht· werde {vgl. VO Düsseldorf, Urt. v. 01.03.2016 - 22 K 
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7814115 - jurts; VG K61n, Urt, v. 19.04.2016 - 5 K 79/16 - juris). Zur BegrOndung Wird 

angafQhrt, dass Clie Verpftiehtungsertdärung - vor dem Hintergrund der Anordnung des 

Jewemgen 1nn8.nrn1n1ateriu.me etnea Bundeslandes nach § 23 Abs. 1 AufenthG .xur Auf
nahme .bzw. erteilung vcn AUfenths ltaetla~bnfssen :an syrische Flüahtlinge - eo •t.4&Zl.l

legen sei, dUS der Zweck <fe~ Aufenth&HB der Angehötfgen. für die die Verpfßohtu.nae

erklirung abgegeben wird, sowohl aus Sicht des Verpfllchlungsgabers als auoh aus 
Sieht des Erklärungsempfängers. rlarfn bestehe, In Deutschland SchQtz vor den bQrger-

. . 
ktfegsbedlngten L.e'1>e11svethältniaaen in Syrien zu erhalten. Dies folge schon aua der 

Tatsache, dass die VerpfllchtungaarklArung nach dem objektiv erkennbaren Willen des 

Verpfllohtungagebers dazu gedient habe, die Voraussmungen für die Ertellung eines 
Visums. und einerAurenthaftserfauDnis nach §'23 Abs. 1 AufenthG iV.m. den genann

ten Aufnahmeanordnungen an die' betteffenden AngehOrigen zu achaffen und a"ch aus 
Sieht des El'lclärungsempfäng~ der Verpflfchtungaef'klärung allein In diesem Zuse,,,.. 

menhang rechtliche Relevanz zukemme. Der Verpflichtungsgeber und die Ausländer-

. behOrde gingen Jn solchen F8Hen objektiv erkennbar öberelnstimmend davon aus, dass 
dfe VerpQfchtungserkflNng n~r zum Trag~ komme, falls die betreffenden Personen zu 

dem von den Aufnanmeanol'dnungen begünstigten PetsQnenkrels zählen (eyrlsct'le 
staatsangehOrlge, die lnf~ge dee BQrgerktiega ·aus fhrem Wohnort flianen mussten). 
Vor diemem HlnteJgrund sei dfl Verpfllchtungserkfärung alnea Verpflfohtungsgebers da

hingehend auszulegen, dQs er alch vorpfßchte, den Lebensunterhalt seiner betreffen„ 

den Angehör!Qen grundsitzllch 1\1r die Gesam1dauer des bihgerkrlegsbedingten Auf. 

entnana zu tragen, una zwar unabhängig von der AusgestaHung lhrvs Aufenthalts· 

rechts. Allein diese Auslegung werde tlem Zweck der Verpflichtungsa(klirungen ge„ 

recht. die von den obersten Lande®eha.nten im Einvernehmen mit dem B1.mdesminirteR 

rtum des lnnem festgelegten Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt !lyri

scher Slaa1angehöriger, die lnfofle des Bürgertcrfegs aus Ihrem Wohnart flletlen rn~

ten, i:u erfQlle~. ·01a Verpflichtung ende. wenn dieser bei Abgabe der Verpflidrtung.eer

klärungen Ins Auge s.efasste Aufenthaltszweck durch einen anderen ersetzt und dafür 

ein neuer Aufanthaltatifef erteil werde. Eine Auslegung der VerpfflcntungserklAr1.1ng da· 

hingehend, dass die Verpflichtung nur fOr den Zeltraum bis zur Erteflung einer Aufent

haltsartaubnis nact, erfolgreichem Abschluss etnes A&Yl1/erfahtens gelten sollte und der 

Verpftfchfungageber rar ctre .Zelt naoh Abschluss eines Aeylverf.ahrene auseahlleßllcn 
das wirtSchafUlche Risiko dea SCheltems des Asylantrags übe~ehrne, scheide aus. 

Denn bereits bei Abgabe der Erklärungen sef objektiv absehbar, dass. das Risiko des 
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Scheiterns eines Asylantrags eines syrischen Staatsangehörigen. der mit einam auf der 

Grunctiage der Aut'nahmaanordnungen ertelHen Visum legaJ nach Oautschland eirige

relst ist und zuvor noeh kein Asy(verfahren betrieben hatte, vemacnlieeigbar sein WCiRte 
(vgl. VG Düsseldorf, Urt. 11r. 01..03.201 e - 22 K 7814/16-, Rn. 43. Jurls). Folgte man die

ser Ansicht, so Mire grundsltzlloh von einer VetPflichtung aes Kläga.m zwr Eiat~rtO 
der an die syrische Familie erbrachten Sozialleistungen auch nach Erteilung der Auf· 

enthsltserla1.1bniase nacn § 25 AufenthG au~ugehen • 

. DfQ Gegenauffassung vertrJlt die Ansicht, dass mit der Anerkennung der AngehOr~en 

als Asylberechtigte bzW. Flilchtllnga ein gegenQber dem ursprünglichen AUfenthalts~ 

zweck abwelchehder Aufenthaftszweck nlnzutreta, den die Ausflnderbehön:le mit der 

Erteilung entspr8chender Aufenthalleerlaubnlase .nach §. 26 AUfenthG au&lindenacht

lich anerkenne, sodass d~ .Erstattungspfllcht das Verpfllchtungsgebem zu diesem Zeit-

. punkt ancte (vgl VG Minden, Urt. v. 80.03.2018 - 7 K 2137116, Jurls). Oie für <lle Ertei

lung der Aufenthaltser1aübnls nach § 25 ALifenthG maßgeblichen taiaäohlichen Um· 

stände seien andere. ale die van der Autnanmeanordnung n11ch § 23 AufenthG In den 

BflCk genommenen. Zwar knlipften sowohl die Erteilung der ursprQnglichen Aut'enl· 

haltSerlaubnle nach § 2s Aba. 1 AufenthO als auch diejenige naeh § 26 AUferrthG Im . 

Tatsichlichen an die Verha!tßisse im Heimatland der Angehörigen • Syrien „ und daimlt 

an einen vennelntlfch idontiechen LebenlSSSChverhalt an. Im KonkA!l:en setze aber§ .23 

• Abs. 1 AufenthG ein~ vorgelagerte Entaoheldung der obersten LandesbehöRXI voraus. 

bei der bumanttäre GronCle nur eine Altemative neben VOlkerrechtJlchen GrGnclen und 

polltl$Chef'l Jnteressen der Bunclesrepubfik Deutschland danrteftten. So heiße es in den 

st.reigegenstßndllchen Aufnahmeanordnungen mit Bllc;k auf die Zweokbestimmung zu

nächst auoh nur, dass weiteren syrischen ·Staatsangehörigen, dle vom BOrgerkrieg in 

Syrien betroffen sind und die Verwandte Im Bundesgebfet haben, der Weg zu einer 

AutenthalteerlaubniS ennllglicht werden soll. Ungeacmet des konkreten Veffolgunai!

schlckaals des Einzelnen stehe nach dem Inhalt der maßgeblichen AufnahmeanC)fd.. 

nung das pa uachale vor.übergehende •1,....Sicherhelt-Brlngen" von Verwandten im Vor

dergrund. DemgegenOber knQpfe § 25 AufenthO an die Asylbrarechfigung des Ausfän-

dans und damit an den tateichllchen Lebenssachverhalt eines peraDnUchen .pc>lltiSchen 

VerfoJ91.1ngssChrckaals an. Dementsprechend dOrfe es &iCh bei einem R&ch1sstreit um 
die Ertellung van Aufenthaltstiteln nach § 23 Abs. 1 AufenthG. und nach § .2ß Abs. 1 
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AutenthG auQh um abtrennbare eigenständige strenga9enst1nde handeln, die eben 

nleht aLlf eilen elnheittk,:'1en LebensaacnwrhaH rQckfOhrb&r seien. 

F.ol9te men diaeer Auffaeeurig, ao wlre wn einem ErtOSchen der VerpfliCMung alJf„ 
grund der Erteilung eines Aufenthaltst~la zu einem anderen Z~ am 01.07.2015 

b2w. 04.08.2015 euezugahend und dar Kläger wäre nicht zur Erstattung der im ~ 

raum vom 15.11.2015 bfa 31.01.2016 erbrachten Leistungen vetpfftchtet. 

Welcher dieser A\Cffaas&Jngen zu rorgen ist, 11ast die Kammer im vorliegenden Einzelfall 
.ausc:trQcklloh dahinstehen. Denn selbst wenn man der eJSten Auffassung folgte, wonaoh 

ein verpfllchtungsschädUcher ZweckWaotu~er nicht vorlage, hätte sldl der Kllger hier 

jederfalls im Wege derAntaohtung von selnerVerpfllchtungserkJlnmg gelöst 

Das pers6nDCh verfasste Schreiben des Klägers vom 07.12.2015 in·r Rahmen seiner 

Anhötung zur Eratattungsverpflichtung wire dann namßch oacti Auffassung der K~m

.mer in lhtat Zus~mm~neetzung am Tag der Entscheidung als Antechtungsertdärung 

f.S.d. § 143 Abs. 1 BGB auszulegen, da hieraus eindeutig hervorgeht,, dasa. ersieh nicht 

mehr an die Verpftlchtungaerklirung gebunden fQhle. cas SChreiben wurde zwar nicht 

explid an die Auallnderbetlörde der Beklagten als Erklärungsemptangerln Cler Ver

pffiohtung~erklirung sondem vielmehr per Fax an das kommun~le Jobcenter der Be

klagten Qbersandl De beide Seh6rden jedDch beim glelchen Rechtstrlger - nlmllch 

der beklagten Landeshauptstadt Wiaabadan - ang~ledelt sind.. kann bei Auslegung 

aus dem objektiven cmpfAngernonzont kein zweifel daran bestehen, daas aer Kläger· 

als Juri9$Cher Laie eine persönlich verfasste Erklärung an die 1ür die VetJ)ftictJtungser„ 

klirune .zustandige s~1i. bei der Landeshauptstadt Wfesbaden richten wollte. Die Er

klärung wäre daher auch gegenliber dem richtigen Anfechtungsgegner i.5.d. § 143 Abs. 

3 BGB erfolgt. Dia Anfechlungaerklärung wäre auch. unverzQglleh erfolgt, naahttem der 

Kläger voo dem Anfechtungagrund Kenntnis erlangt hat, d.h. ohne schuld.henee Z6Qem 

i.S.d. § 121 Abs. 1 Satz 1 BGS, und somit fristgerecht. Der Kläger erhielt enrt dLtrob sei

ne Anhörung zur Eretatbmgeverpfllchtung vom 24.11.~015 Kenntnis über seinen Irrtum. 
Berei'ls am 07.12~2018, also nurwenfge Tage SJ?iter, hat er dar Ant111gsgegnerfn mitge

teilt, dass er dawn ausgehe, dau seine Verpflichtung el'!oscn~n sei. 
Es lag auCh ein maBgebJldter lntum des Klägers über den Jnhalt der von Ihm atlgege~ 

benen Verpflioht1'ngaerfdärung wr, aodass ein Anfechtungsgrund nach§ 119 Abs. 1 

AJt. 1 BGB (lnhaltsln1um) \'erliegt Nach dieser Var.JChrfft kann de~enige, der bei där 
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Abgabe einerWOlenaerldänmg ilber deren Inhalt im Irrtum war, die Erklärung anfechten, 

wenn a_nzunehmen ist. daSs er sie bei Kenmnis der Sactltage und bei verständiger 

~Onfigung dea Faflea nicht abgegeben h•ben würde. DS88 der Kläger einem solchen 

lnhattsirrtum unterlegen war, erglot eich vortiegend bereits aus dem Schreiben des l<I• 

gb1& vom 07.12.2015, in dem dieser etkllrt, dass er davon ausgehe. dass eich Clle Fa

mme mittrerweire·z11 einem anderen AufenlhaltsnYeCk In Deutschland atlfhalte. HJaraus 
geht harvor, dass der Kläger bei Abgabe der Verpfflchtungserldärung da"°'1 ausging, 

dass mit dar asyftechtliohan Anerkennung der Angeh&rtgen sie FtDchtJinge un<t der 

hieidiaroh bedingten Erteilung von neuen Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 AufenthG 

eine E.rttDun9 von Aufetlthallsetfaubnluen ~u einem anderen Aufenthaltazweck vorlie-

.· gen \Arittl. 01- hat der Kllger auch Jn dar mündflehen Verhandlung ~m 09.12.2016 

nochmaJs bestitigt. fndem er votgetragen .hat. dass er zwar keine konkreten Kenntnisse 

· ...... ,,, ilber dlEi Votachrlftel\ der§§ 23. 26 AufenthG gehabt habe. Jedoch Jn seinem Umfeld 

gehört habe, dass die Verpfllc~ng zur Obernahme der Untethaltskosten entfalle. wenn 

dfs eiNWladende Fsmllie später einen qnderan Aufenthaltstitel erteilt bekomme. Bei der 

Beurteilung des Vorßegens eines lnhaltslntums ~rvorllegend auch zu hanlckslchtlgen, 

dass die Auslegung der in aer VetPfliChtungaetlelän.ang enthaltenen Fcrmutlerung „bis 

zur Erteilung eines AUfenthaltstitels. zu einem anderen AUfen1haltazweelt" sogar unter 
JutiSten - wie oben dargestellt - iuBeist umstritten ist. Aufgrund der wentelchenden 

finanziellen Belastung, die mit der Abgabe einer Verpflichtungserk.18rung einhergeht, 

hilt die k,Qmmer es nioht für zwingend, dass ein Verpfllcntungsgeber In jedem Fall cfa„ 

von ausgeht, fOr die gesamte Dauer des bOrge11<rlegsDedlngten Aufenthalts der Anga

.hötfgen fQr deren Lebensunterhalt aufkcmmen zu müssen. Die erkennende Kammer Ist 

dahor öbeizeugt, dass der Kläger al~ juristischer Laie -wenn euch (untar Zugtundele· 

gung der ersten AUfl'.85sung gqt.) irrtOmllch - davon ausging, dass seine Vet'PfllChtung 
mtt Cler E.rteUung der AUfentnaltaerfaubnl&se nach § 20 AbS. 2 AufentnG erlischt. Be! 
Kenntnis dtesea Erklärungsinhalte httte aer Kllger die Verpftichtung:serkläntng nicht 

abgegeben, Aufgrund der wirlaiamen Anfechtung Ist .die'Vetpflichtung&erklinmg rQck

wirkend nichtig (§ 142 AbS. 1 BOB), sodaae der Kliger auf ihrer ßrul'ICIJage nicht mehr 

zur Erstattuno der an die· syrische FamUle erbraohtan Lelatungen im streltgegenstinc:m-

chen Zeitraum her.angazogsn werden blnn. 

Oie Kostenentscheldung ~etuht aur den§§ 154 Abs. 1, 161 Abs, 2 Sa1z 1 VwGO. Es 

entspricht der Bflllgkeit, die Beklagte auch inSoweit mit den Kosten zu· belasten, als der 
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Redltsstreit In det H1<1upiseche rar erledigt worden Ist, denn die Leistungen der Beklag

ten wumen an die t>egQnstfgte Familie Jsdlgßch alS Darlehen ausgezahlt, 

Die Anordnungen uber die votliufge Vollstreckbarkeit esgohen '9emiß § 187 VwGO 

i.V.m. § 709 derZivlprozessordnung. 

RechtamlttelbelehrUng 

Gegen dieses Urteil lumn innerhalb eines Monats nach ZumteJlutig die Zulassung der 
",.,..; Berµft.11i9 *"t"'gt wetc1en. Ober die %ula.esung der Berufung enteeheldet der Hessi

sche V@rwaftungggerichtshor. · 

.„_ .... 

Oie ~nfung ist nurzuiulassen, wenn 

1. ernstliche Zweifel ~n der Riehtigkett de$ Urtel~ ~&tehen; · 
2. die Reotrtsse~ beaondare tat9icftfiche oder iecttttiOhe Schwlerigkelten aUf\Wist. 

3. die Rectltssaehc grundslizllche Bedeutung hat, 

4. du Urteil von einer Entacheid"ng des Oberverwattungsgeriehts, dea Sundesvetwel~ 
tungsgeffChfs. des Gemeinsamen Senats der obersten Gertchtsl10fe des Bundes oder 
aes aundeaveffaasungsgenonts abweicht und auf dieser Abweichung bel't.lht oder 
5. ein det BeuttaHung dee Berufung5gerichts untertiegencler Verrahrenemi:sngel geltlmd 
gemacht wird und vcrtie9t. auf dem die EntsahelCIUng beruhan kan~. 

Der Antrag ist achn'ftlch ~u stallen .und muss das angefOohtene Urtell bezeichnen. Der 
Antr.:19 iSt bei dem · 

21.1 stallen. 

VerwaKungsgericht\91esbJtden 
Mainzer St111ße 124 

· 85189 Wiesbaden · 

Der Antrag kann naoh Maßgabe· derVarotdnung der Landesreglen.ing Qber den eJeld
ronl8Chen RechfSvetkehr bei hesslaohen Gerichten und Staataanwaltechaften vom 26. 
Oktot>er2007 (GVBI. J, S. 699) als elektronfsche!l Dokument eingereicht werden. A'-!f 
die Notwendlgkait det qt1Bllfizlerten digitalen Signatur bei Oakumentan. die einem 
schriftlich ~ un1esaichnanden Schrtrtstück gleichstehen, wird hlngewlesen (§ 5Sa AbS. 
1. Satz 3 VwGO~ . 

ln.nerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dleAes UrtellQ sind die Gründe daaulegen. 
aus denen die Bet.ufu!'JS zuzulassen ist. Die Begnlndamg ist, SOfem sie nicht zugieich 
mit der Stellung des Antmga auf Zula8sung der Berufung eno19t. beim 
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Hessiechen verwaltungsgerleht9hof 
Brüder-Grfmm„Platz 1 • 1 
34117 Kassel 

Vordem Hessischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteirtgte auteh einen 
Rechtsanwalt octereinen Reclltalehrar en einer at:aatliohen oaer staatlich anerkannten 
Hoehsenule eines Mitgliedsstaates der Eurcpllschen Union, eines anderen Vertrags„ 
staates des Abkommens Ober den Europäischen Wirtschaftsraum oder der SChwefz, 
der dle Beflhlgung zum Richteramt besitzt, als Be\'Ollmiohtigten vertraten. lassen. Dies 
gilt auch fGr Prozesshandlungen, durcn die ein Verfahran vor ctem He11mctlen VarwaJ
tu~richtshOf eingeleitet Wird. 

Behafden und juristiSche Personen des öffe!'ltllchen Rechts einsoh1teancti der von Ihnen 
zur Erfüllamg ihrer M'entl.ichen AUfgaben gebildeten ZuaammenachfüaSe ~nen sieh 
Cluroh etgene Beschäftiflte mit Befihfgung zum Richtclamt oder durch Besehilllgte ~ 
se'föhi(lung .zum Rlehteramt anderer Behörden oder Juristi9dler Pel'8onen de& ertentfi
chen Rechts einschfteßllch der von tnnen .zur Erlüllung ihrer öffentlichen AUfgaben ge„ 
bildeten ZUsammenscttlüase vart,..ten rasa1m. Einer Petson mit Befähigung zum Rictt
teramt steht gleich, wer rn dem in Artltcel 3 des finJgungsverttags genannten· Gebiet ein 
mchtswissenschaftliches Sb.rdium als Diplom.Jurist an einer Unlversilit oder wissen· 
schaftffQhen Hochs"1ule abge~hlossen hat und nach dem 3. Okfo.bEir 1990 im höheren 
Ve""ettunpdianst beschäftigt wurde. 

Hartmann Jakobi 

Kost 
Justl2beschäf 

Klm · 
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BESCHLUSS 

~rwert daa Streitgegenstandes wird gemäß§ 52 Abs. 1 GKO auf 

10.884,49 €festgesetzt. 

Reo htsm itte 1 be le.h ru n g 

G1g9n die straJtwertfests~ung eteht den Beteiligten die Besenweroe zu. wenn der 
Wert d• Baschwetdegegenstandes 200 Euro Oberstelgt Oder wenn sia das Gericht. 
d8S die angefochtene Entsoheidung erlassen haf, in dem Beschluss zugelassen hat. 

Die Be&ohwente fst tlal Clem 

Verwaltungsgericht Wle•baden 
Malnzet Straße 124 
85189 Wiesbaden 

.. _., schriftlich oder zur Nledemhrfrt des Urlwnclsb8Mtten der Geschäftsstelle elnzulege n. 

„„.-· 

Sie Ist nur Jnnemalb von sech9 Monaten, naoodem crae EntSchetaurQ in der Heuptaacha 
Rechisktaft erlangt ocser<Sas Verfahren sk:h anderweitig ertecJlgt hat, zulässig. 

soweit der ~ilwert später als einen Mona\ vot Ab~Uf dieser Frist f~eaetzt Wird, 
.kann die Beechwen:le noch lnnemalb eines Mon• nachZuateOung odetformloaer Mlt
tallung des FeS1se12ungabeaohlusses eingelegt werden. 
Antrage und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines &NollmAcht!tJten scnriftllch 
eingereicht oder zu Protoko;ll der Geschäftsstelle aDgegeben wertfen, § 88 Abs. 1 Satz 
5 i.V.m. § 66 Abs • .5 Satz 1 GtcG. 

FQrdiB Bevonmictltlgu:ng gelten die Regelungen derfürdea·iugrunde 1;e9anda Vertat\„ 
ren geltenden Verfahrensordnung entspreahend, § 68 Abs. 1 S=b S 1.V.m. § 66 Abs. 5 
S&tz2GKO. 

Bei cten hessl8chen Verwaitungsgeric:hten und dem HessiSchen Verwaltungsgerlohtshaf 
können elektroniscfle Dokumente naoh Maßgabe der Verordnung der Landesregierung 
Ober den elektronischen Rechtsverkehr bei hessischen Gertchten uod Staatsanwalt„ . 
schaften vom .26. Oktober 2007 (GVBI. 1, S. 699) eingereiCl'lt werden. Auf die Notwen„ 
digkel der quaflflzierten digitalen Signatur bei Dokumenten, die einem sahriftHch zu un„ 
terzelchnenden SchrtttstDck glekmatehen, wild hMgewtesen (§ 56a Abs. 1 Sm 3 
VWGO). . 

· Hartmann Jakabl Klm 
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